
AMT DER BURGENLÄNDISCHEN LANDESREGIERUNG 

Landesamtsdirektion 

Zahl: LAD-1865/4-1990 Eisenstadt, am 6. 11. 1990 

Entwurf eines Bundesgesetzes über das 
öffentliche Anbieten von Wertpapieren 
und anderen Geldveranlagungen und über 

Telefon: 02682 - 600 
Klappe 2220 Durchwahl 

die Aufhebung des wertpaPier-Emissions) _ __. 
gesetzes (Kapitalmarktgesetz - KMG); . RefriHJ G~E r,,-;·'.'f~ , Rr:-
Stellungnahme. Z' ....•.. _ ....... :?6 '.~ .c:.c/ :QvCC ..... __ ..... ~ 

Bezug: 23 1013/17-V/14/90 
Datum: 1 2. NOV.l 

. Verlel'f~.g~vl 1990 ,t!5L 
An das 

Bundesministerium für Finanzen 

Himmelpfortgasse 4-8 

1015 Wien 

Zu dem mit obbez. Schreiben übermittelten Entwurf eines Gesetzes, über 

das öffentliche Anbieten von Wertpapieren und anderen Geldveranlagungen 

und über die Aufhebung des Wertpapier-Emissionsgesetzes (Kapitalmarkt

gesetz - KMG) wird seitens des Amtes der Burgenländischen Landes

regierung folgende Stellungnahme abgegeben: 

Bereits zum Vorentwurf eines Kapitalmarktgesetzes wurde mit ho. 

Schreiben vom 28. August 1990, ZI. IIII F-68/548-1990, eine Anregung des 

Verbandes der österreichischen Landes-Hypothekenbanken folgend dafür 

eingetreten, den § 3 Z. 1 dieses Entwurfes dahingehend zu ergänzen, daß 

auch Wertpapiere, für die eine Haftung des Bundes oder der Länder 

gegeben ist, von der Prospektpflicht ausgenommen werden. 
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Der im nunmehr eingeleiteten Begutachtungsverfahren vorgelegte Gesetzes

entwurf hat den auch von den anderen Ländern unterstützten Ergänzungs

wunsch unberüc~sichtigt gelassen. Es wird daher seitens des ho. Amtes 

nochmals dafür 1ingetreten, den § 3 Z. 1 des Entwurfes wie oben aus-

geführt zu ergä~zen. 
I 
I Beigefügt wird, daß u .e. 25 Mehrausfertigungen dieser Stellungnahme dem 

Präsidium des Nationalrates zugeleitet werden. 

Für die Landesregierung: 

Dr. Gschwandtner eh. 
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ZI. u. Betr. w. v. Eisenstadt , am 6. 11. 1990 

/oem 
1017 

Präsidium des Nationalrates, Dr. Karl Renner-Ring 3, 

Wien, 25-fach, 

2. Allen Ämtern der Landesregierungen (z. H. der Herren Landes

amtsdirektoren ) , 

3. Der Verbindungsstelle der Bundesländer beim Amt der NÖ. 

Landesregierung, Schenkenstraße 4, 1014 Wien, 

zur gefälligen Kenntnis. 

Für die Landesregierung: 

Dr. Gschwandtner eh. 
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